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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Priifungsordnung
— Besondere Bestimmungen -
fur den Studiengang Technische Physik

mit dem Abschluss ,,Master of Science”

GemaB § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des Thiringer Hochschulgesetzes
(ThirHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBI. S. 601) , zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBI. S. 535), erlasst die Technische Universitat lime-
nau (nachstehend , Universitat” genannt) auf der Grundlage der Prifungsordnung — All-
gemeine Bestimmungen — fur Studiengange mit dem Studienabschluss ,Master” (MPO-
AB) der Universitat, veroffentlicht im Verkiindungsblatt der Universitat Nr. 24/2006, in der
jeweils geltenden Fassung, folgende Prifungsordnung - Besondere Bestimmungen - flr
den Studiengang Technische Physik mit dem Abschluss ,,Master of Science”.

Der Rat der Fakultat fir Mathematik und Naturwissenschaften hat diese Ordnung am 04.
Februar 2009 beschlossen. Der Rektor hat sie am 20. Februar 2009 genehmigt. Sie wurde
dem Thuringer Kultusministerium mit Schreiben vom 20. Februar 2009 angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich

§ 2  Akademischer Grad

§ 3  Regelstudienzeit, Studiendauer und Aufbau des Studiums
§4  Zulassung zum Masterstudium

§ 5 Wiederholbarkeit von Priifungen und Prifungsleistungen

§ 6 Masterarbeit, Einfilhrungsprojekt und Abschlusskolloquium
§ 7 Bildung der Gesamtnote

§ 8 Inkrafttreten

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der Prifungsordnung — Allgemeine Bestim-
mungen — fir Studiengange mit dem Studienabschluss ,,Master” (MPO-AB), veroffentlicht
im Verkindungsblatt der Universitat Nr. 24/2006, in der jeweils geltenden Fassung das
Prafungsgeschehen im Studiengang Technische Physik. Soweit in dieser Ordnung nichts
Abweichendes geregelt ist, gelten die Regelungen der MPO-AB.

(2) Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten fir Manner und
Frauen in gleicher Weise.
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§ 2 Akademischer Grad
Die Universitat verleiht auf Vorschlag der Fakultat fir Mathematik und Naturwissenschaf-
ten nach Bestehen der vorgeschriebenen Priifungsleistungen den akademischen Grad

“Master of Science (M. Sc.)”

mit der Studiengangsbezeichnung ,, Technische Physik".

§ 3 Regelstudienzeit, Studiendauer und Aufbau des Studiums
(1) Die Regelstudienzeit betragt einschlieBlich der Zeit fur die Anfertigung der Masterar-
beit vier Semester.

(2) Der Studiengang ist konzipiert als konsekutiver Studiengang aufbauend auf einem Ba-
chelorstudiengang der Physik, der Technischen Physik, der Biophysik, der Physikalischen
Chemie oder eines eng verwandten Faches von mindestens 6 Semestern Regelstudienzeit.

(3) Der Studiengang ist dem Profiltyp , starker forschungsorientiert” zugeordnet.

(4) Die Inhalte des Studienganges sind in der Studienordnung fiir den Masterstudiengang
Technische Physik (M-StO) dargestellt. Die Anzahl, Form und Dauer der Prifungsleistun-
gen sind in der Anlage 1 der Studienordnung geregelt. Das Studium beinhaltet die Mas-
terarbeit und endet mit dem Abschlusskolloquium.

(5) Das Masterstudium ist modular aufgebaut. Der mit den Modulen verbundene Studien-
aufwand entspricht einem viersemestrigen Vollzeitstudium. Er wird mit Hilfe von insge-
samt 120 Leistungspunkten (LP) dokumentiert. Leistungspunkte werden bei erfolgreichem
Abschluss eines Moduls vergeben. Die Aufteilung der LP ist in der Masterstudienordnung
geregelt.

§ 4 Zulassung zum Masterstudium

(1) Zum Studium kann zugelassen werden, wer die in § 4 Abs. 3 Satz 3 der MPO-AB be-
stimmte Zugangsvoraussetzung in einem fachlich einschlagigen Studiengang mit einer
Dauer von mindestens 6 Fachsemestern mit 180 LP erworben hat und die in Abs. 2 ge-
nannten fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfillt. Als fachlich einschlagig gelten
Physik, Technische Physik, Biophysik, Physikalische Chemie sowie eng verwandte Facher.

(2) Das Masterstudium setzt Kenntnisse in folgenden Bereichen und in folgender Auspra-
gung voraus (fachliche Zulassungsvoraussetzungen):

- Verstandnis physikalischer Phdanomene und Gesetze in einer Breite, wie es in der Regel in
einem Universitatsstudium der unter (1) genannten Facher erworben wird

- Vertiefte Kenntnisse der Quantenphysik und Statistischen Physik als Grundlage des
modernen Verstandnisse der Materie

- Experimentelle Fertigkeiten und Kenntnisse grundlegender physikalischer
Messprinzipien und Messmethoden

- Grundkenntnisse der fur technische Prozesse wichtigen Festkdrperphysik
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- Hinreichende mathematische Kenntnisse zur Beschreibung quanten-mechanischer,
elektrodynamischer und optischer Sachverhalte und

- Grundkenntnisse der deutschen und der englischen Sprache sowie der elektronischen
Datenverarbeitung. Sind diese bei Bewerbung nicht vorhanden, muss absehbar sein,
dass sie innerhalb der Regelstudienzeit studienbegleitend erworben werden kénnen.

(3) Vor Zulassung zum Masterstudiengang Technische Physik werden die formalen Vor-
aussetzungen gemalB § 4 MPO-AB durch die zustandige Stelle der Universitat geprift. Des
Weiteren werden in einem Verfahren zur Feststellung der besonderen Zugangsvorausset-
zungen unter der Verantwortung des fur den Studiengang zustandigen Prifungsaus-
schusses die fachlichen Voraussetzungen geprift. Dabei ist zu beurteilen, ob der Studie-
rende die fachlichen Voraussetzungen, die Eignung und die Motivation hat, das ange-
strebte Masterstudium erfolgreich zu absolvieren. Ist die Feststellung der besonderen Zu-
gangsvoraussetzungen nach Aktenlage nicht moglich, wird die Bewertung eines wissen-
schaftlichen Gesprachs (Kollogium) von 30 Minuten Dauer zur Beurteilung herangezogen.
Es wird von mindestens zwei Mitgliedern des Prifungsausschusses oder Beauftragten
durchgefihrt, die die wissenschaftliche und padagogische Qualifikation und ausreichende
Kenntnis des Masterstudienganges Technische Physik besitzen.

§ 5 Wiederholbarkeit von Prifungen und Priifungsleistungen

(1) FGr 40 vom Hundert aller leistungspunktgewichteten Prifungsleistungen ohne Master-
arbeit, Einfihrungsprojekt und Masterseminar mit Abschlusskolloquium ist eine zweite
Wiederholung zulassig. Dies entspricht einem Gesamtumfang von 24 LP.

(2) Zwei Prifungsleistungen, jedoch nicht Masterarbeit, Einfihrungsprojekt und Master-
seminar mit Abschlusskolloquium, kénnen zur Notenverbesserung gemaB3 § 19 Abs. 3
MPO-AB (Freiversuchsregelung) wiederholt werden. Diese Regelung kann fir mindliche
Prafungen bis spatestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Ergebnisse, bei schriftlichen
Prafungen bis spatestens zwei Wochen nach Beginn des folgenden Semesters beantragt
werden.

§ 6 Masterarbeit, Einfihrungsprojekt und Abschlusskolloquium

(1) Die Masterarbeit ist eine zulassungspflichtige Prifungsarbeit im Umfang von 30 LP, die
in der Regel im 3. und 4. Fachsemester des Masterstudiums durchgefihrt wird. Die Bewer-
tung erfolgt durch den Betreuer sowie einen weiteren Prifer und, gegebenenfalls gemaf
§ 16 Abs. 2 MPO-AB, durch einen dritten Gutachter. Alle Bewertungen gehen gleichge-
wichtig in die Note der Masterarbeit ein.

(2) Der wissenschaftlichen Vertiefung auf dem im Rahmen der Arbeit untersuchten Gebiet
dient das Einfilhrungsprojekt im Umfang von 15 LP. Dem Erlernen wissenschaftlichen For-
schens, Publizierens und angemessener Prasentation dient das Masterseminar mit Ab-
schlusskolloquium im Umfang von 15 LP.

(3) Wollen Studierende die Masterarbeit auBerhalb des Instituts flr Physik bearbeiten, ha-
ben sie dem Antrag auf Zulassung hinzuzufiigen:




Verkiindungsblatt der Technischen Universitat llmenau Nr. 61

- die Zustimmung der gewtinschten Einrichtung unter Angabe eines fachlich
geeigneten Betreuers in der Einrichtung
- eine Betreuerklarung eines Betreuers nach § 12 der MPO-AB aus dem Institut fur Physik

(4) Die Ergebnisse der Masterarbeit sind in einem wissenschaftlichen Kolloquium im Rah-
men des Masterseminars vorzutragen und in der Diskussion zu verteidigen. Vortrag und
Diskussion werden als Modulabschlussprifung bewertet und von zwei Prifern gemein-
schaftlich beurteilt.

(5) Die beim Abschlusskolloquium anwesenden Mitglieder der Gruppe der Professoren
und prufungsberechtigten Personen des Instituts flr Physik kénnen in nichtéffentlicher
Beratung mehrheitlich entscheiden, in Gesamtwurdigung der Leistungen wahrend des
Masterstudiums das Pradikat ,,mit Auszeichnung bestanden” zu vergeben, sofern insge-
samt ein Notendurchschnitt bis 1,1 erreicht wurde.

(6) Studierende werden erst dann zum Abschlusskolloquium zugelassen, wenn sie alle
weiteren in der Anlage zu dieser Ordnung aufgefiihrten Prifungs- und Studienleistungen
erbracht haben.

§ 7 Bildung der Gesamtnote

Zur Betonung der nachgewiesenen Fahigkeit zu eigenstandiger wissenschaftlicher Leis-
tung wird bei der Bildung der Gesamtnote der Beitrag der Masterarbeit mit einem zusatz-
lichen Faktor 4/3 bewertet (entspricht 40 LP), wahrend das Einflihrungsprojekt mit einem
zusatzlichen Faktor 1/3 bewertet wird (entspricht 5 LP). Aus den Ubrigen in der Anlage
aufgefihrten Prifungsleistungen werden Modulnoten berechnet, die nach Leistungspunk-
ten gewichtet in die Gesamtnote eingehen.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf ihre Bekanntmachung im
Verkiindungsblatt der Technischen Universitat llmenau folgt.

Imenau, 20. Februar 2009

gez. Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Studienordnung
fur den Studiengang Technische Physik

mit dem Abschluss ,,Master of Science”

GemaB § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des Thiringer Hochschulgesetzes
(ThGrHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBI. S. 601) erlasst die Technische Universitat Iime-
nau (nachstehend ,Universitat” genannt) auf der Grundlage der Prifungsordnung — All-
gemeine Bestimmungen — fir Studiengange mit dem Studienabschluss ,Master ” (MPO-
AB) der Universitat, veroffentlicht im Verkiindungsblatt der Universitat Nr. 24/2006, in der
jeweils geltenden Fassung und der Prifungsordnung — Besondere Bestimmungen - (MPO-
BB) fur den Studiengang Technische Physik folgende Studienordnung fir den Studiengang
Technische Physik mit dem Abschluss ,,Master of Science”.

Der Rat der Fakultat fur Mathematik und Naturwissenschaften hat die Neubekanntma-
chung dieser Ordnung am 04. Februar 2009 beschlossen. Der Rektor hat sie am 20. Feb-
ruar 2009 genehmigt. Sie wurde dem Thuringer Kultusministerium mit Schreiben vom 20.
Februar 2009 angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

§ 1  Geltungsbereich

§ 2 Studienprofil und Studiendauer

§ 3 Eignungsprifung

§4  Inhalt und Ziel des Studiums, Berufsfeld

§ 5 Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien der Universitat
§ 6  Aufbau des Studiums, Studienplane

§ 7  Studienfachberatung

§ 8 Inkrafttreten

§ 1Geltungsbereich

(1) Die Masterstudienordnung (M-StO) regelt auf der Grundlage der Prifungsordnung —
Allgemeine Bestimmungen — fiir Studiengange mit dem Studienabschluss ,,Master” (MPO-
AB) der Universitat, veroffentlicht im Verkiindungsblatt der Universitat 24/2006, und der
Prafungsordnung — Besondere Bestimmungen — (MPO-BB) fur den Studiengang Techni-
sche Physik mit dem Abschluss ,,Master of Science” in der jeweils geltenden Fassung Inhal-
te, Ziel, Aufbau und Gliederung des Studiums.




Verkiindungsblatt der Technischen Universitat llmenau Nr. 61

(2) Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten fir Manner und
Frauen in gleicher Weise.

§ 2 Studienprofil und Studiendauer

(1) Der Studiengang ist konzipiert als konsekutiver Studiengang aufbauend auf einem Ba-
chelorstudiengang der Physik, der Technischen Physik, der Biophysik, der Physikalischen
Chemie oder eines eng verwandten Faches von mindestens 6 Semestern Regelstudienzeit.

(2) Der Studiengang ist dem Profiltyp ,starker forschungsorientiert” zugeordnet.

(3) Der Studienplan und die Liste der Prifungs- und Studienleistungen (Anlage 1) sind Be-
standteile dieser Ordnung und so gestaltet, dass das Studium mit allen Prifungs- und
Studienleistungen sowie der Masterarbeit in der Regelstudienzeit von vier Semestern ab-
geschlossen werden kann.

§ 3 Eignungsprifung

(1) Die Zulassung zum Studiengang Technische Physik ist — unbeschadet der allgemeinen
Zugangsvoraussetzungen — vom Bestehen der Eignungspriufung abhangig. Die Eignungs-
prifung dient der Feststellung, ob die Bewerber den flir den Studiengang Technische Phy-
sik besonderen fachspezifischen Anforderungen gentigen.

(2) Gegenstand der Eignungsprifung ist der Nachweis der fachspezifischen Eignung durch
eine Kombination der in Absatz 3 bis 5 benannten und anhand von Punktzahlen gewich-
teten Merkmale. Fiir das Bestehen der Eignungsprifung muss der Bewerber eine Gesamt-
punktzahl von mindestens 70 Punkten erreichen.

(3) Der Abschluss wird gemafB § 60 Absatz 1 Nr. 4 ThirHG bewertet:

- mit 20 Punkten in Physik, Technische Physik, Elektrotechnik, Optronik, Biophysik,
Physikalischen Chemie und Photonik sowie eng verwandten Studiengangen bzw.
Fachgebieten

- mit 15 Punkten Chemie, Mathematik, Informatik, Biologie und Ingenieurwissen-
schaften (auBer Elektrotechnik) sowie vergleichbaren Studiengangen bzw. Fachgebieten

- mit 10 Punkten in fachfremdem Studiengangen bzw. Fachgebieten, deren Abschluss
naturwissenschaftlich-technische Facher im Umfang von mindestens 60 LP enthalten

Zusatzlich wird der Grad der Qualifikation nach der Abschlussnote bewertet:

- bei universitarem oder gleichwertigem Abschluss

a) sehr gut = 25 Punkte
b) gut = 20 Punkte
c) befriedigend = 15 Punkte

d) ausreichend = 10 Punkte
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- bei Fachhochschulabschluss oder vergleichbarem Abschluss

a) sehr gut = 15 Punkte
b) gut = 10 Punkte
¢) befriedigend = 05 Punkte

(4) Die Erzielung einer Abschlussnote ,, gut” oder ,,sehr gut” in den folgenden beiden
studiengangrelevanten Fachern bzw. Fachergruppen

- Experimentalphysik,
- Theoretische Physik

sowie der Abschluss

- eines berufsbezogenen Praktikums im Umfang von mindestens 15 LP wahrend des
Studiums

oder
- einer nachweisbaren qualifizierten Berufserfahrung von mindestens einem Jahr
und

- sonstige besondere Umstande, die auf eine tberdurchschnittliche Eignung fir das
Masterstudium , Technische Physik” hindeuten wird mit jeweils 10 Punkten
bewertet. Maximal kénnen hierdurch 40 Punkten erzielt werden.

(5) Erreicht der Bewerber nicht die Gesamtpunktzahl, wird seine Eignung in einer mindli-
chen Prifung in Form eines wissenschaftlichen Gesprachs (Kolloquium) von 30 Minuten
Dauer festgestellt. Diese dient zur Feststellung:

a) der Fachkompetenz und evtl. der Berufserfahrung; diese ermittelt sich aus

- Kenntnis und Verstandnis physikalischer Phdanomene und Gesetze in
einer Breite, wie es in der Regel in einem Universitatsstudium der Physik erworben wird,

- Vertiefte Kenntnisse der Quantenphysik und Statistischen Physik als Grundlage des
modernen Verstandnis der Materie,

- Experimentelle Fertigkeiten und Kenntnisse grundlegender physikalischer Messprinzipien
und Messmethoden,

b) und der sprachlichen und mathematischen Voraussetzungen sowie von fir ein erfolg-
reiches Studium nétigen Schllsselqualifikationen; diese ermitteln sich aus

- Sprach- und Ausdrucksfahigkeit in deutscher oder englischer Sprache

- hinreichende mathematische Kenntnisse zur Beschreibung quanten-mechanischer,
elektrodynamischer und optischer Sachverhalte,

- Grundkenntnisse der elektronischen Datenverarbeitung und der computergestiitzten
Informationsbeschaffung.
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Die Prifung ist bezogen auf die unter Buchstaben a) und b) beschriebene Kompetenzen
jeweils mit bis zu 20 Punkten (= sehr gut) zu bewerten.

(6) Fir die Entscheidung der Eignung nach Absatz 3 ist die Zulassungsstelle zustandig. Im
Rahmen der sonstigen Eignungsprifung und im Zweifelsfall entscheidet der Prifungsaus-
schuss.

§ 4 Inhalt und Ziel des Studiums, Berufsfeld

(1) Ziel des Masterstudiums ist es, den Studierenden vertiefte Fachkenntnisse auf den Ge-
bieten der Technischen Physik zu vermitteln und sie zu befahigen nach wissenschaftlichen
Methoden selbststandig zu arbeiten. Dazu werden zuerst die vorausgesetzten naturwis-
senschaftlichen, insbesondere physikalischen Grundlagenkenntnisse und Fahigkeiten er-
weitert und spezialisiert. Danach erfolgt eine Hinflihrung zu eigenverantwortlicher wis-
senschaftlicher Tatigkeit an der vordersten Front der Forschung. Dementsprechend glie-
dert sich der Masterstudiengang in eine fachliche Vertiefungsphase im ersten Jahr und in
eine Forschungsphase im zweiten Jahr.

(2) Die fachliche Vertiefungsphase ist charakterisiert durch Vorlesungen, Ubungen und
Praktika in experimenteller, theoretischer und technischer Physik. Sie werden erganzt
durch nichtphysikalische Wahlfacher. Die Spezialveranstaltungen ,,Physik in der Industrie”
und ,Mentoring von Studienanfangern” und die Seminare dienen dem Erwerb wichtiger
Schlusselqualifikationen.

(3) Zur fachlichen Spezialisierung wahlen die Studierenden zwei der angebotenen wahlob-
ligatorischen Module aus. Diese umfassen forschungsnahe Lehrveranstaltungen, die fort-
geschrittene Themen der modernen Physik abdecken und die stark durch das wissen-
schaftliche Profil der TU llmenau und des Instituts fir Physik gepragt sind. Die wahlobliga-
torischen Module werden nur bei hinreichender Nachfrage angeboten und sind inhaltlich
den aktuellen Forschungsthemen des Instituts fiir Physik angepasst. Der Katalog der an-
gebotenen wahlobligatorischen Module und der darin enthaltenen Facher werden vom
Rat der Fakultat beschlossen. Auf Antrag eines Studierenden kann auch ein aus ingeni-
eurwissenschaftlichen Veranstaltungen zusammengestellter Komplex einen der bereits
angebotenen wahlobligatorischen Wahlmodule in begriindeten Ausnahmefallen ersetzen.
Eine entsprechende Entscheidung trifft der Prifungsausschuss.

(4) In der Forschungsphase bearbeiten die Studierenden im Rahmen der Masterarbeit ei-
genstandig ein anspruchsvolles Forschungsprojekt. Der Masterarbeit geht ein Einflh-
rungsprojekt zum Erwerb der noétigen fachlichen und organisatorischen Fahigkeiten vor-
an. Im die Masterarbeit begleitenden und abschlieBenden Masterseminar mit Abschluss-
kolloquium werden Methoden des wissenschaftlichen Dialoges sowie der Prasentation
und Veroéffentlichung von Forschungsergebnissen praxisnah vermittelt und angewandt.

(5) Die Ausbildung im Masterstudiengang Technische Physik ist so konzipiert, dass Absol-
venten optimale Chancen im Grenzbereich zwischen traditionell naturwissenschaftlichen
und traditionell ingenieurwissenschaftlichen Einsatzgebieten haben.
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§ 5 Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien der Universitat
Die Studierenden sind aufgefordert, in den Selbstverwaltungsgremien der Universitat mit-
zuarbeiten.

§ 6 Aufbau des Studiums, Studienplane

(1) Das Studium umfasst vier Fachsemester und ist modular aufgebaut. Es beinhaltet Pri-
fungs- und Studienleistungen mit einem Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten (LP).
Die Anzahl, Form und Dauer der zu erbringenden Studienleistungen sind in Anlage 1 ge-
regelt. Es ist empfehlenswert, alle Module in der im Studienplan festgelegten Reihenfolge
zu studieren. Erganzende Informationen finden sich im Modulhandbuch.

(2) Das Studium beinhaltet die Masterarbeit und endet mit dem Abschlusskolloquium. Die
Zulassung zum Abschlusskolloquium erfolgt erst, wenn alle anderen Studien- und Pru-
fungsleistungen erbracht sind.

§ 7 Studienfachberatung

(1) Zu Beginn des Studiums erfolgt eine Einfihrung in den Studiengang, wobei die Studie-
renden Uber den Ablauf des gesamten Studiums und ihre Mdéglichkeiten zu einer individu-
ellen Gestaltung beraten werden.

(2) Studienbegleitend wird eine Beratung der Studierenden angeboten. Diese erfolgt vor-

zugsweise durch die an der Ausbildung beteiligten Hochschullehrer und wissenschaftli-
chen Mitarbeiter des Instituts flr Physik.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf ihre Bekanntmachung im
Verkundungsblatt der Technischen Universitat Ilmenau folgt.

Anlage 1: Studienplan, Prifungsplan, Leistungspunkte

Imenau, 20. Februar 2009

gez. Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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Studienordnung fur den Studiengang Technische Physik mit dem Abschluss ,,Master of Science”

Anlage 1 zur Studienordnung im Master-Studiengang "Technische Physik"

AT, Form una

Fachsemester . .| Fachsemester
1. 2. 3. 4, Daver [minl/ | Ge wi =155 summe Lp
- . - - Umfang der cht
violp|[violpr|[vio][r|v]U]Pr Dt inmarn plp|Lp|Lp
Modul: Angewandte und experimentelle Physik MP |mPL 60 1 1
Physik der kondensierten Materie 21110
Nanostrukturphysik 2110
wahlweise eine von den folgenden Veranstahltungen:
Angewandte Kernphys. 2,010
Laserphysik 2,00
Modul: Theoretische Physik, Numerik und Simulation MP |mPL 45 11 11
Festkorpertheorie, Weiche Materie und Phaseniibergange 2,110
Simulation und Modellierung physikalischer Systeme 2,110 Sb
Softwarepakete der computergestitzten Physik 17110
Modul: Wahimodule | + 1l MP 22 22
Auswahl aus forschungsnahen Vorlesungen des Instituts
far Physik, siehe Anlage 2
Wahlmodul I (Beispiel) 212(0(2]2|0 mPL 60
Wahlmodul Il (Beispiel) 21210]2]2]0 mPL 60
Modul: Fortgeschrittenenpraktikum Sb 0 7
Fortgeschrittenenpraktikum (++) 003|002 Sb
Modul: Technische Wahlfacher (TW) Sb 0 4
Ingenieurwissenschaftliches Wahlfach 2/0|0]2|0/|0 Sb
Modul: Soft Skills Sb 0 5
Aktuelle Forschungsthemen (Seminar) 01210 Sb
Physik in der Industrie 11110 Sb
Mentoring von Studienanféngern 0/0|1]0|0|1 Sb
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Einflihrungsprojekt in Thematik der Masterarbeit ‘ ‘ MP 20 15
EinfGhrungsprojekt in Thematik der Masterarbeit 450 Std. sPL
Masterarbeit ‘ ‘ MP 70 30
Masterarbeit 900 Std. sPL
Master-Seminar und AbschluB-Kolloquium | ‘ MP 15 15
Master-Seminar und AbschluB3-Kolloquium 450 Std. mPL 30
Summe SWS / LP 16/8 4 [10]8 ololo]ofo]o 149 120
Summe SWS 28 21 0 0
LP Leistungspunkte
MP Modulprifung (generiert)
SWs Semesterwochenstunden Sb Schein benotet
\Y Vorlesung
U Ubung sPL schriftliche Priifungsleistung
P Praktikum mPL mundliche Prifungsleistung
W Technische Wahlfacher

Erlduterungen:

(++) Mittelwerte angesichts individueller Ausgestaltungsmoglichkeiten







	Verkündungsblatt

